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Regeste

Asyl (ohne Wegweisung)

Erwägungen

E. 1.1
Gemäss Art. 31 VGG beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen
Verfügungen nach Art. 5 VwVG. Das BFM gehört zu den Behörden nach Art. 33 VGG und
ist daher eine Vorinstanz des Bundesverwaltungsgerichts. Eine das Sachgebiet betreffende
Ausnahme im Sinne von Art. 32 VGG liegt nicht vor. Das Bundesverwaltungsgericht ist
daher zuständig für die Beurteilung der vorliegenden Beschwerde und entscheidet auf dem
Gebiet des Asyls endgültig, ausser bei Vorliegen eines Auslieferungsersuchens des Staates,
vor welchem die beschwerdeführende Person Schutz sucht (Art. 105 AsylG [SR 142.31];
Art. 83 Bst. d Ziff. 1 BGG). Eine solche Ausnahme im Sinne von Art. 83 Bst. d Ziff. 1 BGG
liegt nicht vor, weshalb das Bundesverwaltungsgericht endgültig entscheidet.

E. 1.2
Die Beschwerde ist frist- und formgerecht eingereicht. Die Beschwerdeführerin hat am
Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen, ist durch die angefochtene Verfügung
besonders berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung
beziehungsweise Änderung. Sie ist daher zur Einreichung der Beschwerde legitimiert (Art.
105 und 108 Abs. 1 AsylG; Art. 48 Abs. 1 sowie Art. 52 Abs. 1 VwVG). Auf die
Beschwerde ist einzutreten.

E. 2
Mit Beschwerde kann die Verletzung von Bundesrecht (einschliesslich Missbrauch und
Überschreiten des Ermessens) sowie die unrichtige und unvollständige Feststellung des
rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden (Art. 106 Abs. 1 AsylG).

E. 3
Über offensichtlich unbegründete Beschwerden wird in einzelrichterlicher Zuständigkeit
mit Zustimmung eines zweiten Richters beziehungsweise einer zweiten Richterin
entschieden (Art. 111 Bst. e AsylG). Wie nachstehend aufgezeigt, handelt es sich
vorliegend um eine solche, weshalb der Beschwerdeentscheid nur summarisch zu
begründen ist (Art. 111a Abs. 2 AsylG). Gestützt auf Art. 111a Abs. 1 AsylG wurde
vorliegend auf die Durchführung eines Schriftenwechsels verzichtet.

E. 4.1
Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl.
Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt



wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten
sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen
ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden
(Art. 3 Abs. 1 AsylG). Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des
Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen
psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu
tragen (Art. 3 Abs. 2 AsylG).

E. 4.2
Wer um Asyl nachsucht, muss die Flüchtlingseigenschaft nachweisen oder zumindest
glaubhaft machen. Diese ist glaubhaft gemacht, wenn die Behörde ihr Vorhandensein mit
überwiegender Wahrscheinlichkeit für gegeben hält. Unglaubhaft sind insbesondere
Vorbringen, die in wesentlichen Punkten zu wenig begründet oder in sich widersprüchlich
sind, den Tatsachen nicht entsprechen oder massgeblich auf gefälschte oder verfälschte
Beweismittel abgestützt werden (Art. 7 AsylG).

E. 5.1
Wie das BFM in der angefochtenen Verfügung mit hinreichender und zutreffender
Begründung feststellte, sind die Aussagen der Beschwerdeführerin über ihre Festnahme,
ihren Aufenthalt in I.______ und ihre Flucht insgesamt äusserst dürftig und teilweise
widersprüchlich ausgefallen, weshalb sie nicht geglaubt werden können. Das
Bundesverwaltungsgericht schliesst sich den vorinstanzlichen Erwägungen vollumfänglich
an. Um unnötige Wiederholungen zu vermeiden, wird auf die Ausführungen in der
angefochtenen Verfügung und auf diejenigen in der Zwischenverfügung des
Bundesverwaltungsgerichts vom 28. Mai 2014 verwiesen.

E. 5.2
Insbesondere fällt auf, dass die Beschwerdeführerin die Fragen nach einer genaueren
Beschreibung dessen, was sie anlässlich der geltend gemachten Festnahme erlebt haben
soll, sowie die Frage nach dem, was gesagt worden sei oder die Aufforderung, den Tag zu
beschreiben, mit sich wiederholenden und stereotypen Aussagen beantwortete, weshalb die
Glaubhaftigkeit ihrer Aussagen schon deshalb in Frage zu stellen ist (vgl. Akte A16/16 S. 6
f.). Ihre einsilbigen und dürftigen Aussagen ziehen sich wie ein roter Faden durch das ganze
Anhörungsprotokoll und vermitteln nicht den Eindruck, das Erzählte selbst erlebt zu haben.
Folglich kann der Beschwerdeführerin weder geglaubt werden, dass sie festgenommen,
geschlagen und nach I.______ zur militärischen Ausbildung gezwungen wurde, noch
erscheint es glaubhaft, dass die in der Schweiz ärztlich behandelten (...) auf Schläge
anlässlich der Festnahme zurückzuführen sind und eine asylrelevante
Verfolgungsmassnahme darstellen. An dieser Einschätzung vermag der nachträglich zu den
Akten gereichte Arztbericht vom 2. Juni 2014 nichts zu ändern, auch wenn darin festgestellt
wurde, dass im Zusammenhang mit der diagnostizierten (...) eine (...), welche sich vor
Jahren ereignet hat, besteht. Allein aus dem Wort "traumatisch" ist nicht per se auf erlittene
Schläge zu schliessen, weil das Wort "Trauma" an sich "Verletzung" bedeutet und diese
auch auf andere Ursachen als auf Schläge zurückgeführt werden kann. So können (...) aus
unterschiedlichen unfallbedingten Gründen entstehen. Der eingereichte Arztbericht
schweigt einerseits über die konkrete Ursache der (...), weshalb er schon aus diesem Grund
nicht geeignet ist, die von der Beschwerdeführerin geltend gemachten Schläge anlässlich
der von ihr behaupteten Festnahme zu belegen; andererseits würde selbst die allfällige



Feststellung im Arztbericht, die (...) sei auf Schläge zurückzuführen (sofern dies aus
medizinischer Sicht überhaupt feststellbar ist) nicht den Schluss zulassen, dass die
Aussagen der Beschwerdeführerin, sie sei anlässlich der Festnahme geschlagen worden,
gestützt auf die Feststellungen im Arztbericht als belegt zu gelten hätten, weil die
Beschwerdeführerin auch in einem andern als dem geltend gemachten Zusammenhang hätte
geschlagen werden können. Angesichts der unglaubhaften Aussagen im Zusammenhang
mit der vorgebrachten Festnahme ist es naheliegend, dass sich die Schläge in einem anderen
Zusammenhang ereignet haben müssen, sollte die (...) denn auf Schläge zurückzuführen
sein.

E. 5.3
Wie das BFM auch zutreffend feststellte, fehlt den Aussagen der Beschwerdeführerin über
ihren Aufenthalt in I.______ der nötige Detailreichtum. Sie beschränkte sich bei der
Darstellung ihres Aufenthaltes auf allgemeine, oberflächliche und dürftige Aussagen,
woraus der Schluss zu ziehen ist, sie habe diesen Aufenthalt nicht selber erlebt. Auch
diesbezüglich ist zwecks Vermeidung unnötiger Wiederholungen auf die Erwägungen in
der Zwischenverfügung vom 28. Mai 2014 und auf die zutreffenden Argumente in der
angefochtenen Verfügung zu verweisen. Wie dort bereits erwähnt, vermag die eingereichte
Kopie einer Fotografie an dieser Einschätzung nichts zu ändern, da die Beschwerdeführerin
auf diesem Foto nicht zu erkennen ist und aus der Abbildung auch nicht ersichtlich ist, wo
die Fotografie entstanden ist. Die Aufnahme ist unter diesen Umständen beweisuntauglich.
Angesichts dieser Einschätzung vermag der Einwand in der Beschwerde, das BFM habe die
eingereichte Fotografie nicht gewürdigt und damit das rechtliche Gehör verletzt, nicht zu
überzeugen.

E. 5.4
Auch den übrigen vom BFM erwähnten Argumenten, welche gegen die Glaubhaftigkeit der
Vorbringen der Beschwerdeführerin sprechen, ist zuzustimmen, weshalb diesbezüglich
ebenfalls auf die Erwägungen in der angefochtenen Verfügung zu verweisen ist.

E. 5.5
Angesichts der zahlreichen unglaubhaften Aussagen und mangels zutreffender Vorwürfe,
ist die Rüge der Beschwerdeführerin, das BFM habe in der Entscheidbegründung die
willkürliche Verhaftung und die in diesem Zusammenhang erwähnten Übergriffe in seiner
Entscheidbegründung nicht ausdrücklich erwähnt und damit den Sachverhalt nicht
vollständig erfasst und den Entscheid nicht genügend begründet, weshalb es das rechtliche
Gehör verletzt habe, abzuweisen. Insbesondere schliesst die Pflicht zur Feststellung des
Sachverhalts und zur Begründung des Entscheids nicht die ausdrückliche Erwähnung
sämtlicher Sachverhaltselemente und deren Begründung mit ein; vielmehr kann und muss
sich die entscheidende Behörde auf die ihr für die Entscheidung wesentlich erscheinenden
Sachverhaltselemente beschränken.

E. 5.6
Die Erklärung in der Beschwerde, wonach die gesundheitlichen Verfassung ((...)) der
Beschwerdeführerin und Verständigungsproblemen die substanzlosen Aussagen zu erklären
vermöchten, vermag, aufgrund der vorangehenden Erwägungen, nicht zu überzeugen.
Insbesondere erklärte die Beschwerdeführerin anlässlich der beiden Befragungen, die
dolmetschende Person gut verstanden zu haben (vgl. Akte A5/12 S. 2 und 10, Akte A16/16
S. 1) und gesundheitlich in besserer Verfassung zu sein (vgl. Akte A16/16 S. 13), was mit



der Argumentation in der Beschwerde nicht in Einklang zu bringen ist. Ausserdem hat sie
beide Protokolle vorbehaltlos unterzeichnet und damit zu verstehen gegeben, dass die darin
enthaltenen Angaben ihren Aussagen entsprechen. Schliesslich hatte die an der Anhörung
anwesende Hilfswerksvertretung keine Einwände vorzubringen, was ebenfalls gegen
Verständigungs- und/oder Gesundheitsprobleme spricht. Folglich hat sich die
Beschwerdeführerin die in den Protokollen stehenden Aussagen vollumfänglich anrechnen
zu lassen.

E. 5.7
Insgesamt ergibt sich aus den vorangehenden Erwägungen, dass die von der
Beschwerdeführerin geltend gemachten Gründe, weshalb sie ihr Heimatland verlassen habe,
insgesamt nicht geglaubt werden können. An dieser Einschätzung vermögen weder die
eingereichten Beweismittel noch die weiteren Ausführungen in der Beschwerdeschrift
etwas zu ändern. Die Beschwerdeführerin war somit im Zeitpunkt der Ausreise aus dem
Heimatland keiner asylrelevanten Verfolgung oder Gefährdung ausgesetzt.

E. 5.8
Damit sind die Voraussetzungen für die Gewährung von Asyl nicht gegeben, weshalb das
BFM das Asylgesuch der Beschwerdeführerin zu Recht abgewiesen und die
Beschwerdeführerin zu Recht aus der Schweiz weggewiesen hat.

E. 5.9
Ergänzend ist festzustellen, dass die Beschwerdeführerin vom BFM infolge illegaler
Ausreise aus dem Heimatland im rektrutierungs-fähigen Alter - mithin aufgrund subjektiver
Nachfluchtgründe - als Flüchtling anerkannt und infolgedessen vorläufig aufgenommen
wurde.

E. 6
Unter diesen Umständen erübrigen sich Ausführungen zum Vollzug der Wegweisung.

E. 7
Aus diesen Erwägungen ergibt sich, dass die angefochtene Verfügung Bundesrecht nicht
verletzt, den rechtserheblichen Sachverhalt richtig und vollständig feststellt und
angemessen ist (Art. 106 AsylG). Die Beschwerde ist nach dem Gesagten abzuweisen.

E. 7.1
Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten der Beschwerdeführerin aufzuerlegen
(Art. 63 Abs. 1 VwVG) und auf insgesamt Fr. 600.- festzusetzen (Art. 1 - 3 des Reglements
vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem
Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Der am 10. Juni 2014 einbezahlte
Kostenvorschuss in gleicher Höhe wird zur Bezahlung der Verfahrenskosten verwendet.
(Dispositiv nächste Seite)
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